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Langtitel 
Bundesgesetz über Maßnahmen zur Abwehr der Ozonbelastung und die 
Information der Bevölkerung über hohe Ozonbelastungen, mit dem das 
Smogalarmgesetz, BGBl. Nr. 38/1989, geändert wird (Ozongesetz) 
(NR: GP XVIII RV 188 AB 424 S. 65. BR: 4238 AB 4243 S. 552.) 
StF: BGBl. Nr.   210/1992 
 
Änderung 
idF: BGBl. Nr.   309/1994 (NR: GP XVIII RV 1537 AB 1548 S. 161. 
                          BR: AB 4774 S. 583.) 
     BGBl. I Nr. 115/1997 (NR: GP XX RV 608 AB 681 S. 74. 
                          BR: AB 5454 S. 627.) 
                          (CELEX-Nr.: 380L0779, 382L0884, 385L0203, 
                          396L0062) 
     BGBl. I Nr. 108/2001 (NR: GP XXI RV 592 AB 701 S. 75. 
                          BR: AB 6411 S. 679.) 
     BGBl. I Nr.  34/2003 (NR: GP XXII RV 38 AB 66 S. 14. 
                          BR: AB 6787 S. 696.) 
                          [CELEX-Nr.: 32001L0081, 32002L0003] 
 
 
Artikel I 
                             I. ABSCHNITT 
                     Ozonüberwachung und Information 
                      Ozon-Überwachungsgebiete 
 
  § 1. Zur Feststellung der Luftverunreinigung durch bodennahes Ozon 
im Bundesgebiet hat der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach 
Anhörung der Landeshauptmänner durch Verordnung das Bundesgebiet in 
Ozon-Überwachungsgebiete einzuteilen, die im Hinblick auf die Dauer, 
die Spitzenbelastung und den zeitlichen Verlauf der Ozonbelastung 
Gebiete mit überwiegend gleichartigen Ozonbelastungen sind. 
 
§ 2. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=10845&p=1&q=%20%20und%20%28Ozongesetz%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820030725%3E%3DIDAT%20und%2020030725%3C%3DADAT%29%20#hit1#hit1
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=10845&p=1&q=%20%20und%20%28Ozongesetz%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820030725%3E%3DIDAT%20und%2020030725%3C%3DADAT%29%20#hit0#hit0
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=10845&p=1&q=%20%20und%20%28Ozongesetz%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820030725%3E%3DIDAT%20und%2020030725%3C%3DADAT%29%20#hit2#hit2
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=10845&p=1&q=%20%20und%20%28Ozongesetz%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820030725%3E%3DIDAT%20und%2020030725%3C%3DADAT%29%20#hit1#hit1


spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach 
Anhörung der Landeshauptmänner mit Verordnung ein Ozon-Meßnetzkonzept 
zu erlassen. Das Ozon-Meßnetzkonzept hat insbesondere zu enthalten 
  1. Aussagen über die Zahl der - im Hinblick auf die ausreichend 
     genaue Feststellung der Ozonbelastung - notwendigen Meßstellen 
     und deren regionale Verteilung, einschließlich der Erfassung 
     von meteorologischen Parametern, NO2 und anderen 
     Ozon-Vorläufersubstanzen, 
  2. Anforderungen an die Lage der Meßstellen und an die Meßgeräte, 
     wobei für jedes Ozon-Überwachungsgebiet mindestens drei 
     Meßstellen festzulegen sind (erstreckt sich das Ozon- 
     Überwachungsgebiet über das Gebiet mehrerer Länder, so ist in 
     jedem Gebietsanteil eines Landes mindestens eine Meßstelle 
     vorzusehen), 
  3. nähere Vorschriften über den Betrieb der Meßstellen, die 
     Auswertung der Meßdaten und deren Austausch und 
  4. die Festlegung der Ausstattung von Meßstellen und 
     Meßnetzzentralen. 
 
 
Meßstellen, Meßnetzzentralen 
 
  § 3. (1) Die Landeshauptmänner haben die Messstellen einzurichten 
und zu betreiben. An den Standorten Sonnblick (Salzburg), Zöbelboden 
(Oberösterreich), Illmitz (Burgenland), Vorhegg (Kärnten) sowie an 
mindestes zwei weiteren Standorten im Bundesgebiet haben sie sich 
der Messstellen des Umweltbundesamtes zu bedienen. 
  (2) Die Zusammenfassung der Meßergebnisse erfolgt in 
Meßnetzzentralen. In jedem Bundesland ist für die vom Landeshauptmann 
betriebenen Meßstellen eine Meßnetzzentrale vorzusehen. Das 
Umweltbundesamt hat für die von ihm betriebenen Meßstellen eine 
Meßnetzzentrale vorzusehen. 
  (3) Die Meßergebnisse sind von den Meßstellen an die 
Meßnetzzentralen und den Datenverbund (§ 5) mindestens einmal täglich 
zu übertragen. Eine stündliche Auswertung und Zusammenfassung der 
Werte aller Meßstellen muß jedenfalls dann möglich sein, wenn 
zumindest an einer Meßstelle mit dem Überschreiten der 
Informationsschwelle gemäß Anlage 1 gerechnet werden muß. 
  (4) Die an den Meßnetzzentralen verfügbaren Meßergebnisse müssen 
mittels des Datenverbundes (§ 5) allen Meßnetzzentralen sowie den 
Landeshauptmännern und dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie zur Verfügung stehen. 
 
Luftgüteberichte 
 
  § 4. (1) Das Umweltbundesamt hat täglich und, soweit dies 
zweckmäßig und praktisch möglich ist, stündlich aktualisierte Daten 
über die Belastung der Luft mit bodennahem Ozon mittels geeigneter 
Medien, wie beispielsweise dem Internet, zu veröffentlichen. Die 
dafür benötigten Daten sind mittels des Datenverbundes gemäß § 5 
durch die Landeshauptleute zur Verfügung zu stellen. Es hat weiters 
einen täglichen Bericht, gegliedert nach den 
Ozon-Überwachungsgebieten, zu veröffentlichen. Dieser Bericht hat 
jedenfalls die höchsten Einstundenmittelwerte der letzten 24 
Stunden, die Überschreitungen der Informations- und Alarmschwelle 



gemäß Anlage 1 sowie der langfristigen Ziele für den 
Gesundheitsschutz gemäß Anlage 3 für jedes Ozon-Überwachungsgebiet 
zu enthalten. 
  (2) Der Landeshauptmann hat von 1. April bis 30. September einen 
täglichen Bericht über die in seinem Land an den Messstellen 
gemessene Belastung der Luft mit bodennahem Ozon zu verlautbaren. 
Dieser Bericht hat jedenfalls die höchsten Einstundenmittelwerte der 
letzten 24 Stunden, die Überschreitungen der Informations- und 
Alarmschwelle gemäß Anlage 1 sowie der langfristigen Ziele für den 
Gesundheitsschutz gemäß Anlage 3 zu enthalten. Der Bericht kann als 
Teil des Berichts gemäß § 39 Abs. 1 der Verordnung über das 
Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. II Nr. 358/1998 
idF BGBl. II Nr. 344/2001, veröffentlicht werden. 
  (3) Der Landeshauptmann hat im ersten Halbjahr des Folgejahres 
einen Jahresbericht über die Ozonbelastung jedes Jahres zu 
veröffentlichen. Dabei sind jedenfalls Überschreitungen der 
Informations- und Alarmschwelle gemäß Anlage 1, der langfristigen 
Ziele gemäß Anlage 3 und, für den jeweiligen vorangegangenen 
Mittelungszeitraum, der Zielwerte gemäß Anlage 2 anzugeben. Der 
Bericht kann als Teil des Berichts gemäß § 41 Abs. 1 der Verordnung 
über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. II 
Nr. 358/1998 idF BGBl. II Nr. 344/2001, veröffentlicht werden. 
  (4) Das Umweltbundesamt hat jeweils bis 30. Juli des Folgejahres 
einen Jahresbericht über die Ozonbelastung jedes Jahres zu 
veröffentlichen, in dem jedenfalls Überschreitungen der Informations- 
 und Alarmschwelle gemäß Anlage 1, Überschreitungen der 
langfristigen Ziele gemäß Anlage 3 und, für den jeweiligen 
Mittelungszeitraum, Überschreitungen der Zielwerte gemäß Anlage 2 
dargestellt werden. Bei einer Überschreitung der langfristigen Ziele 
gemäß Anlage 3 bzw. der Zielwerte gemäß Anlage 2 sind die Gründe für 
diese Überschreitung anzugeben; dabei ist insbesondere der Anteil 
der grenzüberschreitenden Belastung und jener von regionalen 
Emissionen in den jeweiligen Ozon-Überwachungsgebieten zu bewerten. 
Der Bericht kann als Teil des Berichts gemäß § 41 Abs. 2 der 
Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, 
BGBl. II Nr. 358/1998 idF BGBl. II Nr. 344/2001, veröffentlicht 
werden. 
  (5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat mit Verordnung nähere Bestimmungen über Inhalt 
sowie Art und Zeitpunkt der Verlautbarung der Berichte nach Abs. 1 
 
Datenverbund 
 
  § 5. (1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat nach 
Anhörung der Landeshauptmänner innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes im Umweltbundesamt einen 
Datenverbund zum Austausch der gemäß diesem Bundesgesetz 
kontinuierlich zu registrierenden Meßwerte einzurichten und zu 
betreiben. 
  (2) Der Datenverbund hat im Bedarfsfall den stündlichen Austausch 
der Daten zwischen den Meßnetzzentralen der Länder und des 
Umweltbundesamtes sowie zwischen diesem und dem Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie zu ermöglichen. 
 
Ozon-Warnwerte 



 
  § 6. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor akuten hohen 
Ozonbelastungen werden in der Anlage 1 die Werte für die 
Immissionskonzentration von Ozon für die Informationsschwelle und 
die Alarmschwelle festgelegt. 
 
Feststellung von Überschreitungen 
 
  § 7. Der Landeshauptmann hat die Überschreitung der 
Informationsschwelle und der Alarmschwelle für sein Gebiet, das Teil 
des betreffenden Ozon-Überwachungsgebietes ist, festzustellen, wenn 
der jeweilige Wert gemäß Anlage 1 an zumindest einer Messstelle 
eines Ozon-Überwachungsgebietes überschritten wurde. 
 
Information und Empfehlungen 
 
  § 8. (1) Der Landeshauptmann hat die Bevölkerung über die 
Überschreitung der Informationsschwelle bzw. der Alarmschwelle gemäß 
Anlage 1 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen unverzüglich zu 
informieren. 
  (2) Erstreckt sich das Ozon-Überwachungsgebiet über die Gebiete 
mehrerer Länder, so sind die Informationen und Empfehlungen zwischen 
den betroffenen Landeshauptmännern abzustimmen. 
  (3) Die Information gemäß Abs. 1 hat insbesondere im Weg des 
Österreichischen Rundfunks, des Privatfernsehens und des privaten 
Hörfunks, jeweils unter Beachtung der für die Informationsschwelle 
bzw. die Alarmschwelle gemäß Anlage 1 in einer Verordnung gemäß § 4 
Abs. 5 vorgesehenen näheren Bestimmungen, zu erfolgen. Die 
Information über die Ozonbelastung sowie die Prognose über die zu 
erwartende Ozonentwicklung sind während der Dauer der Überschreitung 
des jeweiligen Schwellenwerts mehrmals täglich zu aktualisieren. 
  (4) Der Landeshauptmann hat bei Überschreitung der 
Informationsschwelle bzw. der Alarmschwelle auch Empfehlungen zu 
freiwilligen Verhaltensweisen zu geben, die nach den Erkenntnissen 
der medizinischen Wissenschaft zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor Gefährdungen durch akute hohe Ozonbelastungen 
angezeigt sind; diese Empfehlungen sind nach dem Grad der 
Ozonbelastung abzustufen und haben insbesondere auf Personengruppen 
mit erhöhtem Risiko Bedacht zu nehmen. Der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie hat die Empfehlungen zu freiwilligen 
Verhaltensweisen mit Verordnung näher auszuführen. 
  (5) Für Informationen im Sinne der Abs. 3 und 4 können der 
Österreichische Rundfunk, der die Bekanntgabe regelmäßig zu 
wiederholen hat, sowie die fernmeldetechnischen Einrichtungen der 
Post- und Telegraphenverwaltung kostenlos in Anspruch genommen 
werden. Dies gilt auch für die notwendige und zweckentsprechende 
Verlautbarung der Luftgüteberichte gemäß § 4. 
 
§ 8a. Bei Überschreitung der Informationsschwelle oder der 
Alarmschwelle gemäß Anlage 1 in Gebieten nahe der Staatsgrenze hat 
der Landeshauptmann der zuständigen Behörde des Nachbarstaates nach 
Möglichkeit umgehend die entsprechenden Informationen zu übermitteln. 
 
§ 9. Bei Überschreitung der Alarmschwelle hat der Landeshauptmann 
auch die Schulbehörden und die für die Aufsicht über Kindergärten 



zuständigen Behörden seines Landes unverzüglich zu informieren. 
 
§ 10. Sobald die Informationsschwelle bzw. die Alarmschwelle gemäß 
Anlage 1 an allen Messstellen innerhalb eines 
Ozon-Überwachungsgebietes nicht mehr überschritten wird und ein 
erneutes Überschreiten innerhalb von 24 Stunden nicht zu erwarten 
ist, hat der Landeshauptmann die Bevölkerung darüber zu informieren. 
Dies hat in gleicher Weise wie die Information gemäß §§ 8 und 9 zu 
erfolgen. 
 
Zielwerte und langfristige Ziele für die Immissionskonzentration 
                             von Ozon 
 
  § 10a. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz der 
Vegetation gelten im gesamten Bundesgebiet die Zielwerte gemäß 
Anlage 2 und die langfristigen Ziele gemäß Anlage 3. 
 
II. ABSCHNITT 
           Immissions- und Reduktionsziele sowie Maßnahmen 
               zur Absenkung der Ozonvorläufersubstanzen 
 
                  Reduktionsziele für die Absenkung der 
                        Ozonvorläufersubstanzen 
 
  § 11. (1) Die Emissionen der Ozonvorläufersubstanzen sind 
etappenweise zu reduzieren, wobei bis 31. Dezember 1996 eine 
Reduktion um mindestens 40%, bis 31. Dezember 2001 um mindestens 60% 
und bis 31. Dezember 2006 um mindestens 70%, bezogen auf die 
Emissionen von NOx im Jahr 1985 und von VOC im Jahr 1988, zu 
erreichen ist. 
  (2) Ozonvorläufersubstanzen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Stickstoffoxide (NOx) und anthropogene flüchtige organische 
Verbindungen ausgenommen Methan (VOC) 
 
Berichtspflicht 
 
  § 12. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft hat alle drei Jahre, erstmals für das Jahr 
2003, dem Nationalrat einen schriftlichen Bericht über den Zustand, 
die Entwicklung und die Prognose der Immission von Ozon und der 
Emissionen von Ozon-Vorläufersubstanzen sowie die nach diesem 
Bundesgesetz getroffenen Maßnahmen zur Emissionsreduktion und deren 
Erfolg vorzulegen. Der Bericht kann in Verbindung mit dem Bericht 
gemäß § 23 Abs. 1 IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997 idF BGBl. I Nr. 65/2002 
erstellt und vorgelegt werden. 
  (2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
Berichte gemäß Art. 10 der Richtlinie 2002/3/EG vom 12. Februar 2002 
zu übermitteln. 
 
Maßnahmen zur Einhaltung der Zielwerte und langfristigen Ziele 
 
  § 13. (1) Die Bundesregierung hat für jene Ozon- 
Überwachungsgebiete, für die in den Jahresberichten gemäß § 4 Abs. 3 
für das Jahr 2003 eine Überschreitung eines Zielwerts gemäß Anlage 2 



ausgewiesen wurde, oder gegebenenfalls für das gesamte Bundesgebiet, 
ein Programm auszuarbeiten, um die Zielwerte ab dem Jahr 2010 
einzuhalten. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft führt die Koordination durch. Die 
Landeshauptleute, insbesondere jener Bundesländer, in denen die von 
den Überschreitungen betroffenen Ozon-Überwachungsgebiete liegen, 
sind um Vorschläge für entsprechende Maßnahmen zu ersuchen. In dem 
Programm sind insbesondere die Maßnahmen des Programms, das gemäß 
Art. 1 § 6 EG-L zu erstellen ist, zu berücksichtigen. Bei der 
Auswahl von Maßnahmen sind die Grundsätze des § 11 IG-L sinngemäß 
anzuwenden. 
  (2) Die Bundesregierung hat für jene Ozon-Überwachungsgebiete, für 
die in den Jahresberichten gemäß § 4 Abs. 3 für das Jahr 2003 eine 
Überschreitung eines langfristigen Ziels gemäß Anlage 3 ausgewiesen 
wurde, oder gegebenenfalls für das gesamte Bundesgebiet einen Plan 
auszuarbeiten, um diese Ziele langfristig einzuhalten. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft führt die Koordination durch. Der Plan muss 
zumindest mit allen im Programm gemäß Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen 
im Einklang stehen und sich auf relevante Regelungen der 
Europäischen Gemeinschaft stützen. 
  (3) Wird in den Jahresberichten gemäß § 4 Abs. 3 für die Jahre 
nach 2003 eine Überschreitung eines Zielwerts gemäß Anlage 2 oder 
eines langfristigen Ziels gemäß Anlage 3 für ein 
Ozon-Überwachungsgebiet ausgewiesen, für das bis dahin noch keine 
Überschreitung ausgewiesen worden war, so hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft das Programm 
gemäß Abs. 1 bzw. den Plan gemäß Abs. 2 auf allfällige notwendige 
Ergänzungen zu prüfen; gegebenenfalls hat die Bundesregierung das 
Programm gemäß Abs. 1 bzw. den Plan gemäß Abs. 2 zu ergänzen. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft führt die Koordination durch. 
  (4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft stellt das Programm gemäß Abs. 1 und den Plan gemäß 
Abs. 2 sowie allfällige Ergänzungen gemäß Abs. 3 der Öffentlichkeit 
sowie relevanten Organisationen, wie Umweltorganisationen, zur 
Verfügung. Das Programm muss zumindest alle in Anhang IV der 
Richtlinie 1996/62/EG vom 27. September 1996 genannten Informationen 
enthalten. 
  (5) Die Bundesregierung hat geeignete Maßnahmen zur Umsetzung des 
Programmes gemäß Absatz 1 und des Planes gemäß Absatz 2 zu ergreifen. 
  (6) In den Ozon-Überwachungsgebieten, in denen keine 
Überschreitungen der langfristigen Ziele gemäß Anlage 3 auftreten, 
ist die Ozonkonzentration in der Luft durch Maßnahmen der 
Gebietskörperschaften unter den langfristigen Zielen zu halten, 
soweit dies meteorologische Faktoren und der grenzüberschreitende 
Charakter der Ozonbelastung zulassen. 
 
§ 15. (1) Der Landeshauptmann hat einen Aktionsplan für 
Sofortmaßnahmen zu erstellen, wenn das Risiko einer Überschreitung 
der Alarmschwelle gemäß Anlage 1 für mindestens drei aufeinander 
folgende Stunden besteht und ein nennenswertes Potential zur 
Verringerung dieses Risikos oder zur Verringerung der Dauer oder des 
Ausmaßes einer Überschreitung der Alarmschwelle gegeben ist. 
Erstreckt sich das Ozon-Überwachungsgebiet über das Gebiet mehrerer 



Länder, so ist der Aktionsplan von den betroffenen 
Landeshauptmännern gemeinsam zu erstellen. Die Erstellung eines 
Aktionsplanes kann entfallen, wenn nachgewiesen wird, dass die 
Maßnahmen gemäß Abs. 1a kein nennenswertes Potential besitzen, um 
das Risiko, die Dauer bzw. das Ausmaß der Überschreitung der 
Alarmschwelle zu reduzieren. 
  (1a) Der Aktionsplan gemäß Abs. 1 hat abgestufte Maßnahmen zur 
Reduktion der Emissionen von Ozon-Vorläufersubstanzen zu enthalten, 
um das Risiko, die Dauer bzw. das Ausmaß der Überschreitung der 
Alarmschwelle gemäß Anlage 1 zu reduzieren, sowie Kriterien zu deren 
Inkraft- und Außerkraftsetzen. Bei der Auswahl der Maßnahmen sind 
das Ausmaß der Belastung durch Luftschadstoffe, der Anteil der 
Emittenten an der Belastung und die Angemessenheit der Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs, sowie der meteorologischen und 
geländespezifischen Verhältnisse des Ozon-Überwachungsgebietes zu 
berücksichtigen. Bei der Ausarbeitung eines Aktionsplans für 
Sofortmaßnahmen sind Beispiele von Maßnahmen, die in die Leitlinien 
nach Artikel 12 der Richtlinie 2002/3/EG vom 12. Februar 2002 
aufgenommen wurden, und die in Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 
  (1b) Der Landeshauptmann stellt den Inhalt der Aktionspläne und 
die Ergebnisse einer allfälligen Prüfung des Potentials von 
Maßnahmen gemäß Abs. 1a, sowie Informationen über die Durchführung 
der Pläne der Öffentlichkeit sowie relevanten Organisationen, wie 
Umweltorganisationen, zur Verfügung. 
  (2) Der Aktionsplan gemäß Abs. 1 kann jedenfalls 
  1. zeitlich, räumlich und sachlich begrenzte Beschränkungen oder 
     Verbote für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und anderen mit 
     Verbrennungsmotoren ausgestatteten Fahrzeugen, 
  2. Drosselung oder Stillegung von Anlagen, 
  3. zeitlich und räumlich begrenzte Beschränkungen und Verbote des 
     Einsatzes von Lösungsmittel, 
  4. zeitlich, räumlich und sachlich begrenzte Beschränkungen und 
     Verbote des Verbrennens von biogenen Materialien außerhalb von 
     Anlagen 
umfassen. 
  (3) Bei Eintreten der in einem Aktionsplan vorgesehenen Kriterien 
hat der Landeshauptmann entsprechend dem Ausmaß der Belastung die 
entsprechenden Maßnahmen aus dem Aktionsplan in Kraft bzw. außer 
Kraft zu setzen. Der Landeshauptmann hat Anordnungen gemäß Abs. 2 
Z 1 durch Verordnung, Anordnungen gemäß Abs. 2 Z 2 durch Bescheid und 
Anordnungen gemäß Abs. 2 Z 3 und 4 durch Verordnung oder Bescheid zu 
erlassen. 
  (4) Die Anordnungen gemäß Abs. 2 Z 1 sind nicht anzuwenden auf 
  1. Fahrzeuge der Feuerwehren, der Rettungsdienste, des öffentlichen 
     Sicherheitsdienstes, Einsatzfahrzeuge der E-Werke, 
     Verkehrsbetriebe, Gaswerke, Wasserwerke, der 
     Kanalgebrechendienste, Einsatzfahrzeuge der Eisenbahnen und der 
     Post- und Telegraphenverwaltung, Fahrzeuge zur Versorgung mit 
     Arzneimittel und von Apotheken, Fahrzeuge des 
     Lebensmittelhandels sowie zur Beförderung von Schlacht- und 
     Stechvieh oder leicht verderblichen Lebensmitteln, Fahrzeuge der 
     Ärzte und Tierärzte im Dienst, Fahrzeuge der Bestattungsdienste, 
     des Zivilschutzes und der Müllabfuhr sowie der 



     Schadstoffmessung, Fahrzeuge im Linienverkehr, 
     Behindertenfahrzeuge, Fahrzeuge im behördlichen Auftrag, 
     Fahrzeuge der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Fahrzeuge der 
     Zollwache, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge des 
     Österreichischen Rundfunks in dem zur Erfüllung seines 
     gesetzlichen Auftrags unbedingt erforderlichen Ausmaß, 
  2. Fahrzeuge, die den in einer Verordnung nach Abs. 4a 
     festgelegten Anforderungen entsprechen, 
  3. den Eisenbahn-, Schiffs- sowie Linienflugverkehr, 
  4. Einsätze des Bundesheers gemäß § 2 Abs. 1 lit. a bis c des 
     Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, die Vorbereitung solcher 
     Einsatze, ausgenommen jedoch militärische Übungen, sowie die 
     zur Aufrechterhaltung des militärischen Dienstbetriebes 
     unbedingt erforderlichen Maßnahmen. 
  (4a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über Fahrzeuge mit besonders niedrigen 
Luftschadstoffemissionen, deren Benutzung auch bei aufrechten 
Maßnahmen nach Abs. 2 Z 1 gerechtfertigt ist, und über deren 
Kennzeichnung festsetzen. 
  (4b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2003) 
  (5) Von der Anordnung zur Stillegung einer Anlage gemäß Abs. 2 Z 2 
sind Anlagen zur Warmwasserbereitung und Feuerungsanlagen in 
Bäckereien und ähnlichen unmittelbar der Versorgung der Bevölkerung 
dienenden Betrieben ausgenommen. Die Anordnung der Beschränkung des 
Betriebs dieser Anlagen auf das unbedingt erforderliche Ausmaß ist 
jedoch zulässig. 
 
Verlautbarung 
 
  § 15a. (1) Nach Inkraftsetzen der Maßnahmen eines Aktionsplans 
gemäß § 15 Abs. 3 hat der Landeshauptmann, gegebenenfalls 
gleichzeitig mit der Information gemäß § 8, die gemäß § 15 
vorgesehenen Verordnungen kundzumachen. Nach Außerkraftsetzen der 
Maßnahmen eines Aktionsplans gemäß § 15 Abs. 3 hat der 
Landeshauptmann die Aufhebung der gemäß § 15 vorgesehenen 
Verordnungen kundzumachen. 
  (2) Der Landeshauptmann hat sich hiezu jedenfalls des 
Österreichischen Rundfunks, der die Bekanntgabe regelmäßig zu 
wiederholen hat, zu bedienen. Er kann sich auch anderer Mittel der 
Verlautbarung, wie der fernmeldetechnischen Einrichtungen der Post- 
und Telegraphenverwaltung bedienen. 
 
Überwachung 
 
  § 15b. (1) Die Überwachung der Einhaltung der gemäß § 15 
angeordneten Maßnahmen obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 
  (2) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlich 
ist, sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörden ermächtigt, 
  1. den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und anderen mit 
     Verbrennungsmotoren ausgestatteten Fahrzeugen anzuhalten und zu 
     kontrollieren, 
  2. Anlagen zu betreten und zu besichtigen, 
  3. Anordnungen zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme von 



     Maschinen und Einrichtungen und zur Vornahme betrieblicher 
     Verrichtungen zu treffen und 
  4. die Erteilung notwendiger Auskünfte und die Vorlage notwendiger 
     Unterlagen zu verlangen. 
  (3) Die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde sind ermächtigt, 
Proben von Betriebsmitteln und Betriebsstoffen - soweit für diese 
Maßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 getroffen worden sind und soweit dies zur 
Überwachung der Einhaltung dieser Maßnahmen erforderlich ist - zu 
entnehmen. 
  (4) Soweit einer Anordnung gemäß § 15 Abs. 2 Z 1 zuwidergehandelt 
wird, sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde ermächtigt, den 
Betrieb von Fahrzeugen einzustellen. 
 
§ 15c. Die Organe der Straßenaufsicht haben den nach diesem 
Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organen über deren Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse des § 15b Abs. 2 
Z 1 und § 15b Abs. 4 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 
Hilfe zu leisten. 
 
§ 15d. (1) Bei der Überwachung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
vermeidbare Störungen oder Behinderungen eines Betriebes vermieden 
werden. 
  (2) Zur Erkenntlichmachung von Maßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 Z 1 
können auch die in der StVO 1960, BGBl. Nr. 159, angeführten 
Verkehrszeichen verwendet werden. 
 
Strafbestimmungen 
 
  § 16. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde 
  1. mit einer Geldstrafe bis zu 36 340 Euro zu bestrafen, wer einem 
     Bescheid gemäß § 15 Abs. 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 Z 2 
     zuwiderhandelt; 
  2. mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen, wer einem 
     sonstigen Bescheid oder einer sonstigen Verordnung gemäß § 15 
     Abs. 3 zuwiderhandelt. 
 
Inkrafttreten 
 
  § 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem seiner Kundmachung 
folgenden Monatsersten in Kraft. 
  (2) § 16 Z 1 und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
108/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
Vollziehung 
 
  § 18. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist - soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist - der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft betraut. 
  (2) Mit der Vollziehung des § 15 Abs. 4a ist der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 



Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie betraut. 
  (3) Mit der Vollziehung der §§ 11 und 13 ist die Bundesregierung 
betraut. 
 
Bezugnahme auf Richtlinien 
 
  § 18a. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2002/3/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2002 über den 
Ozongehalt der Luft, ABl. Nr. L 67/14 vom 9. März 2002 umgesetzt. 
 
                                Artikel II 
 
  (Anm.: Änderung des Smogalarmgesetzes, BGBl. Nr. 38/1989) 
 

Anlage 1 
zu § 6) 
Informations- und Warnwerte für Ozon 
 
Informationsschwelle 180 µg/m3 als Einstundenmittelwert (stündlich 
gleitend) 
 
Alarmschwelle 240 µg/m3 als Einstundenmittelwert (stündlich gleitend) 
 
Bei den Konzentrationsangaben in µg/m3 ist das Volumen auf eine 
Temperatur von 293 K und einen Druck von 101,3 kPa zu normieren. 
 
Anmerkung: Die Informationsschwelle ist ein Wert, bei dessen 
Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit für besonders empfindliche 
Bevölkerungsgruppen besteht. Die Alarmschwelle ist ein Wert, bei 
dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für 
die menschliche Gesundheit für die Gesamtbevölkerung besteht. 
 
 

Anlage 2 
(zu § 10a) 
 
Zielwerte für Ozon ab dem Jahr 2010 
Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit: 
 
120 µg/m3 als höchster Achtstundenmittelwert eines Tages; dürfen im 
Mittel über drei Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Kalenderjahr 
überschritten werden. 
 
Zielwert für den Schutz der Vegetation: 
 
AOT40 von 18 000 µg/m3.h, berechnet aus den Einstundenmittelwerten 
von Mai bis Juli, gemittelt über fünf Jahre. 
 
Bei den Konzentrationsangaben in µg/m3 ist das Volumen auf eine 
Temperatur von 293 K und einen Druck von 101,3 kPa zu normieren. Der 
Achtstundenmittelwert ist gleitend aus Einstundenmittelwerten zu 
berechnen; jeder Achtstundenmittelwert gilt für den Tag, an dem der 
Mittelungszeitraum endet. AOT40 bedeutet die Summe der Differenzen 



zwischen den Konzentrationen über 80 µg/m3 als Einstundenmittelwerte 
und 80 µg/m3 unter ausschließlicher Verwendung der 
Einstundenmittelwerte zwischen 8 und 20 Uhr MEZ. 
 
 

Anlage 3 
zu § 10a) 
 
Langfristige Ziele für Ozon für das Jahr 2020 
 
Langfristiges Ziel für den Schutz der menschlichen Gesundheit: 
120 µg/m3 als höchster Achtstundenmittelwert eines Tages innerhalb 
eines Kalenderjahres. 
 
Langfristiges Ziel für den Schutz der Vegetation: 
AOT40 von 6 000 µg/m3.h, berechnet aus den Einstundenmittelwerten 
von Mai bis Juli. 
 
Bei den Konzentrationsangaben in µg/m3 ist das Volumen auf eine 
Temperatur von 293 K und einen Druck von 101,3 kPa zu normieren. Der 
Achtstundenmittelwert ist gleitend aus Einstundenmittelwerten zu 
berechnen; jeder Achtstundenmittelwert gilt für den Tag, an dem der 
Mittelungszeitraum endet. AOT40 bedeutet die Summe der Differenzen 
zwischen den Konzentrationen über 80 µg/m3 als Einstundenmittelwerte 
und 80 µg/m3 unter ausschließlicher Verwendung der 
Einstundenmittelwerte zwischen 8 und 20 Uhr MEZ. 
 


